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Beitrittserklärung  - trainingsvertrag/   

1. Leistungen des Weightlifting Club Aarau 

Der Weightlifting Club verpflichtet sich zur Ausführung von regelmässigen Unterrichtseinheiten. 

Geeigneten Schülern wird eine Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen ermöglicht. 

Die freie Nutzung der Plattformen (Trainingsräumlichkeit Weightlifting Club Aarau) ist gestattet um die vorgeschriebenen 
Trainingseinheiten zu absolvieren und kann bei Bedarf individuell eingeplant werden, gemäss ausgeschriebenen        
Öffnungszeiten des Camp Hillside 5001. 

2. Trainingsordnung 

Die Mitglieder haben sich an die jeweils gültige Trainingsordnung zu halten (siehe Trainingsordnung Version 1.0). Es wird 
von jedem Mitglied erwartet seinen bestmöglichen Einsatz während des Trainings zu erbringen. Zum Training haben die 
Mitglieder ihre eigenen Trainingsutensilien mitzubringen.  

3. Haftungsausschluss 

Der Weightlifting Club haftet für keinerlei Schäden (weder Personen noch Sachschäden jeglicher Art), die einem 
Mitglied gemäss Art. 3 der Vereinsstatuten bei der Ausübung der Vereinstätigkeit entstehen. Die Mitglieder 
nehmen auf eigene Verantwortung an den Trainingseinheiten teil und haben sich entsprechend selber zu ver-
sichern. Der Weightlifting Club empfiehlt eine ärztliche Abklärung vor Trainingsbeginn. 

4. Vertragsdauer / Gültigkeit 

Dieser Vertrag ist ab dem Zeitpunkt der Unterschrift für die Beitragsperiode (Kalenderjahr) gültig. 

Wird er nicht 3 Monate vor Jahresende schriftlich gekündigt, verlängert sich dieser automatisch um eine weitere 
Beitragsperiode. 

Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit schriftlich auf Ende des Vereinsjahres möglich, jedoch wird der Mitgliederbeitrag 
für die laufende Beitragsperiode nicht rückerstattet. Der Austritt wird wirksam, sobald wenn sämtliche finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem Weightlifting Club Aarau erfüllt sind. 

Der Weightlifting Club kann den Vertrag jederzeit aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung kündigen, ohne Anspruch 
auf Rückvergütung des Trainingsbetrages zu gewähren. 

(siehe des weiteren Vereinsstatuten Version 1.0 / Art. 3.5 & 3.6) 

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Aarau. 

 

Name: Nationalität:

Vorname: Geb. Datum:

Strasse: e-m@il:

PLZ / Ort Tel. Nr.:
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5. Leistungen der Mitglieder  

MITGLIEDSCHAFTEN                    JAHRESBEITRAG 

 

Gewünschte Mitgliedschaft bitte ankreuzen! 
Der Mitgliederbeitrag ist auch für die Ferienzeiten (reduziertes Training) geschuldet. 

- Preisänderungen bleiben vorbehalten gemäss Vorstandsbeschluss. 

- Die Mitgliederbeiträge verstehen sich als Jahresbeitrag für das laufende Vereinsjahr (Kalenderjahr), unabhängig vom 
Ein- oder Austritt des Mitgliedes. Die Beiträge sind jeweils auf den ersten Tag des Kalenderjahres (Mitgliederbeiträge) 
oder aber spätestens am Tage der Leistung (Seminare, Massagen usw…) zu entrichten.                                               
Es gibt keine Mitgliederbeiträge pro rata! 

- Für Seminare (Gasttrainer) und ausserordentliche Trainingseinheiten (auch auswärts) kann der Weightlifting Club Aarau 
einen zusätzlichen Betrag zur Unkostendeckung verlangen. 

- Für zusätzliche Dienstleistungen bei Bedarf (wie Massage) kann ein zusätzlicher Betrag vereinbart werden.  

- Sportler, welche an offiziellen Wettkämpfen und Meisterschaften teilnehmen, haben zusätzlich zum Mitgliederbeitrag die   
Kosten für benötigte Lizenzen zu entrichten. Die Lizenzbeiträge werden durch die nationalen Sportverbände fest-
gelegt und durch den Weightlifting Club Aarau separat in Rechnung gestellt. 

- Bei einer Abwesenheit des Mitgliedes von über 6 Wochen kann der Vorstand auf Gesuch des Mitgliedes, eine Reduktion 
des Jahresbeitrages gewähren für diesen Zeitraum, sofern das Mitglied den Vorstand 4 Wochen vor Beginn der Abwe-
senheit schriftlich davon in Kenntnis setzt. 

Der Unterzeichnete ist mit den Bedingungen des Vertrages einverstanden und bestätigt das er ein Exemplar der 
Trainingsordnung erhalten und zur Kenntnis genommen hat. 

Der Unterzeichnete hat ein Vertragsdoppel erhalten (Bitte im Doppel ausdrucken!). 

AKTIVMITGLIEDSCHAFT CHF 1'470.00

JUGENDMITGLIEDSCHAFT CHF 870.00

KINDERMITGLIEDSCHAFT CHF 550.00

GÖNNERMITGLIEDSCHAFT -

PASSIVMITGLIEDSCHAFT -

EHRENMITGLIEDSCHAFT -

Ort: Datum:

Mitglied: Weightlifting Club 
Aarau:

Bei Minderjährigen zusätzliche Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:


